
Anlage zur Sondernutzungssatzung  

Gebührenverzeichnis(**) 
 

gem. § 13 Abs. 1 der Satzung über die Regelung der Sondernutzungen an 
öffentlichem Verkehrsraum und über die Erhebung von 
Sondernutzungsgebühren in der Stadt Mühldorf a. Inn 

Sondernutzungssatzung - SNS 
 
 
Tarifs

t. 
Art der Sondernutzung Einheit Zeit Tarif 

EURO 

1 Baugerüste, Baumaterial, mit 
Bauzaun abgegrenzte Flächen 
mindestens jedoch 

m2 Woche 0,50 
 

7,50 
2 Container und Schuttmulden Stück Tag 3,00 

3 Informations- und Werbestände 
a) ohne Verkauf 
b) mit Verkauf 

 
Stück 
Stück 

 
Tag 
Tag 

 
5,00 

12,50 
4 Freischankflächen 

a) Altstadt 
b) übriges Stadtgebiet 
Die Saison beginnt am 01.03. und 
endet am 31.10. jeden Jahres 

 
Angef. m2 
Angef. m2 

 

 
Saison 
Saison 

 

 
15,00 

5,50 

5 Flohmärkte 
a) halber Stadtplatz 
b) ganzer Stadtplatz 
c) Auf der Wies 

   
55,00 

110,00 
55,00 

6 Christkindlmarkt   250,00 

7 Gewerbliche Verkaufsstände an 
Tagen mit besonderen 
Ladenschlusszeiten gem. §§ 14, 16 
LadschlG 
a) halber Stadtplatz 
b) ganzer Stadtplatz 

   
 
 

55,00 
110,00 

8 Werbetafeln (bei vorübergehender 
Aufstellung) 

Stück Tag 1,00 

9 Werbetafeln Angef. m2 
Ansichtsfläche 

Angef. 
Monat 

5,00 

10 Auslagekästen und ähnliche 
Einrichtungen 

Angef. m2 
Stellfläche 

Jahr 10,00 

11 Automaten, Schaukästen mit einer 
Auskragung von über 15 cm 

Angef. m2 
Ansichtsfläche 

Jahr 15,00 

 
 
(**) i.d. Fassung der Änderungssatzung vom 26.04.2011, in Kraft ab 01.05.2011 


